
§ 2
Wahl des Betriebsrats

�bersicht Rn Rn
Standardprobleme aus diesem Kapitel 1

1. Wer ist wahlberechtigt? . . 1
2. Sonderk�ndigungsschutz bei

Wahlen . . . . . . . . . . . 2
3. Anfechtung und Nichtig-

keit von Betriebsrats-
wahlen . . . . . . . . . . . 3

4. Welche Arbeitnehmer z�hlen
bei der Grçße des Betriebs-
rats? . . . . . . . . . . . . 4

A. Wahlperiode . . . . . . . . . . 5

B. Betriebsratsf�higer Betrieb . . . 6
I. Aktives Wahlrecht . . . . . . . 7

1. Wahlberechtigung nach § 7
S. 1 BetrVG . . . . . . . . . 8

2. Wahlberechtigung nach § 7
S. 2 BetrVG . . . . . . . . . 9

3. Wahlrecht besonderer
Besch�ftigungsgruppen . . 10

II. W�hlbarkeit . . . . . . . . . . 30
1. Arbeitnehmer des Betriebs . 31
2. Sechsmonatige Betriebs-

zugehçrigkeit . . . . . . . . 32
III. Zuordnung der leitenden Ange-

stellten . . . . . . . . . . . . . 33
IV. Prozessuale Hinweise . . . . . 34

C. Durchf�hrung der Wahl . . . . 35
I. Wahlvorgang . . . . . . . . . 35
II. Wahlschutz . . . . . . . . . . . 37

1. Verbot der Wahlbehinderung 38
2. Verbot der Wahlbeein-

flussung . . . . . . . . . . . 39
3. Besonderer K�ndigungs-

schutz nach § 15 Abs. 3 und
Abs. 3a KSchG . . . . . . . 40
a) Mitglieder des Wahlvor-

stands . . . . . . . . . . 41

b) Wahlbewerber . . . . . 42
c) Einladende und antrags-

berechtigte Arbeit-
nehmer . . . . . . . . . 43

III. Prozessuale Hinweise . . . . . 44

D. Anfechtbarkeit und Nichtigkeit
von Betriebsratswahlen . . . . 45

I. Wahlanfechtung . . . . . . . . 46
1. Anfechtungsgr�nde . . . . 47
2. Beeinflussung der Wahl . . 49
3. Anfechtungsverfahren . . . 50

a) Anfechtungsfrist . . . . 50
b) Anfechtungsberechtigung 52

4. Wirkungen der Anfech-
tung . . . . . . . . . . . . . 53

II. Nichtigkeit einer Betriebsrats-
wahl . . . . . . . . . . . . . . 54
1. Nichtigkeitsgr�nde . . . . . 55
2. Verfahren . . . . . . . . . . 56

a) Antragsberechtigung und
-frist . . . . . . . . . . . 56

b) Entscheidung des
Gerichts . . . . . . . . . 57

III. Prozessuale Hinweise . . . . . 58
IV. Einstweiliger Rechtsschutz (vor-

zeitiger Abbruch von Betriebs-
ratswahlen) . . . . . . . . . . 60

E. Grçße des Betriebsrats . . . . . 61
I. Anzahl der Betriebsratsmit-

glieder . . . . . . . . . . . . . 61
1. Gesetzliche Staffelung . . . 61
2. „In der Regel“ Besch�ftigte

und Betriebszugehçrigkeit . 63
II. Prozessuale Hinweise . . . . . 64

F. Streitwerte . . . . . . . . . . . 65
I. Wahlberechtigung, W�hlbarkeit,

Bestellung des Wahlvorstands . 65

67



II. Wahlschutz und Sonderk�ndi-
gungsschutz . . . . . . . . . . 66

III. Anfechtung und Nichtigkeit von
Wahlen . . . . . . . . . . . . . 67

Standardprobleme aus diesem Kapitel

1. Wer ist wahlberechtigt?

1 Bedeutung:
Die Wahl und insbesondere die Grçße des Betriebsrats h�ngen von der
Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer ab. Der Frage, wer wahlberech-
tigt ist, kommt damit im Rahmen der Betriebsverfassung eine zentrale
Bedeutung zu. Streit entsteht insbesondere �ber besondere Besch�ftigten-
gruppen, deren Wahlberechtigung nicht von vornherein erkennbar ist.
Dies betrifft insbesondere Leiharbeitnehmer, Fremdfirmenarbeiter oder
aktuell 1-Euro-Jobber. Siehe dazu ausf�hrlich Rn 9ff.

2. Sonderk�ndigungsschutz bei Wahlen

2 Bedeutung:
Die mit der Wahl befassten Arbeitnehmer genießen einen besonderen K�n-
digungsschutz. Dieser Sonderk�ndigungsschutz betrifft nicht nur die Mit-
glieder des Wahlvorstands und die Wahlbewerber, sondern auch schon zu
einem fr�heren Zeitpunkt die zur Wahl des Wahlvorstands einladenden
Arbeitnehmer. Dieser Sonderk�ndigungsschutz soll insgesamt gew�hrleis-
ten, dass sich Arbeitnehmer nicht wegen mçglicher Repressalien von der
Einleitung und Durchf�hrung von Betriebsratswahlen abgehalten f�hlen.

3. Anfechtung und Nichtigkeit von Betriebsratswahlen

3 Bedeutung:
In der Betriebsratsfassung gilt der Grundsatz, dass die Betriebsratswahl im
Zweifel aufrechtzuerhalten ist. Wahlverstçße kçnnen deshalb nur binnen
kurzer Frist nach der Wahl von Antragsberechtigten gerichtlich angefoch-
ten werden. Es soll vermieden werden, dass die G�ltigkeit einer Betriebs-
ratswahl immer wieder in Zweifel gezogen werden kann, und es so l�ngere
Zeit ungewiss bleibt, ob der Betriebsrat tats�chlich wirksam amtiert. Die
Einzelheiten sind in § 19 geregelt. Siehe dazu ausf�hrlich Rn 46ff. Gesetz-
lich nicht geregelt ist die Nichtigkeit von Betriebsratswahlen. Die Nichtig-
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keit wird nur in seltenen Ausnahmef�llen bei offensichtlichen, besonders
groben Verstçßen angenommen. Die Nichtigkeit von Betriebsratswahlen
wird in den Rn 54ff. dargestellt.

4. Welche Arbeitnehmer z�hlen bei der Grçße des Betriebsrats?

4Bedeutung:
Von der Wahlberechtigung zu Betriebsratswahlen ist die Grçße des
Betriebsrats zu unterscheiden. Letztere richtet sich nach der gesetzlichen
Staffelung in § 9 BetrVG. Probleme ergeben sich daraus, dass auf die „in
der Regel“ wahlberechtigten Arbeitnehmer abgestellt wird. Die Wahl-
berechtigung ist allerdings nur bis 51 Arbeitnehmer maßgeblich. Dar�ber
hinaus kommt es allein auf die Zahl der betriebsangehçrigen Arbeitnehmer
an (siehe dazu Rn 61). Bei der Betriebszugehçrigkeit stellt sich wiederum
das Problem, in welchem Umfang Leiharbeitnehmer zu ber�cksichtigen
sind. Generell gilt hier der vom Bundesarbeitsgericht vertretene Grundsatz
„Leiharbeitnehmer w�hlen, aber z�hlen nicht“. Siehe ausf�hrlich dazu
Rn 9, 63.

A. Wahlperiode

5Die Wahl des Betriebsrats findet alle vier Jahre in der Zeit vom 1. M�rz bis
zum 31. Mai statt (§ 13 Abs. 1 S. 1 BetrVG). Die Mçglichkeit zur Wahl eines
Betriebsrats besteht in allen Betrieben, die gem�ß § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG
betriebsratsf�hig sind. Die n�chsten turnusgem�ßen Wahlen finden in den
Jahren 2010, 2014 und 2018 statt.

B. Betriebsratsf�higer Betrieb

6Ob die Angehçrigen einer betrieblichen Organisationseinheit einen eigenen
Betriebsrat w�hlen kçnnen oder ob sie darauf verwiesen sind, sich an der
Wahl des Betriebsrats im Hauptbetrieb zu beteiligen, bestimmt sich nach
§ 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG. Gem�ß § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG sind in Betrieben mit
in der Regel mindestens f�nf st�ndigen wahlberechtigten Arbeitnehmern,
von denen drei w�hlbar sind, Betriebsr�te zu w�hlen. Trotz der missver-
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st�ndlichen Formulierung der Bestimmung besteht keine Pflicht zur Wahl
eines Betriebsrats in betriebsratsf�higen Betrieben.1

I. Aktives Wahlrecht

7 Die Wahl eines Betriebsrats setzt voraus, dass in der betriebsverfassungs-
rechtlichen Organisationseinheit in der Regel (Rn 63) mindestens f�nf st�n-
dig wahlberechtigte Arbeitnehmer besch�ftigt sind. Wer aktiv wahlberech-
tigt ist, bestimmt sich nach § 7 BetrVG.

Danach verf�gen �ber das aktive Wahlrecht
– alle Arbeitnehmer im Sinne des § 5 BetrVG (vgl. § 1 Rn 10ff.),
– die dem Betrieb angehçren (§ 7 S. 1 BetrVG) oder in diesem l�nger als

drei Monate besch�ftigt werden (§ 7 S. 2 BetrVG) und
– am Tag der Stimmabgabe vollj�hrig sind.

1. Wahlberechtigung nach § 7 S. 1 BetrVG

8 Voraussetzung der Wahlberechtigung nach § 7 S. 1 BetrVG ist die Betriebs-
zugehçrigkeit des Arbeitnehmers. Eine solche liegt vor, wenn zum Zeit-
punkt der Wahl ein Arbeitsverh�ltnis zwischen dem Arbeitnehmer und
dem Betriebsinhaber bestand (vgl. § 1 Rn 12) und der Arbeitnehmer in den
Betrieb eingegliedert ist (vgl. § 1 Rn 16).2 Die Betriebszugehçrigkeit eines
Arbeitnehmers im Sinne des § 7 S. 1 BetrVG wird regelm�ßig durch dessen
Einstellung nach § 99 BetrVG begr�ndet.3 Gehçrt ein Arbeitnehmer mehre-
ren Betrieben an, ist er in jedem der Betriebe zur Wahl des Betriebsrats
berechtigt.4 Liegen die Voraussetzungen der Eingliederung und der
Betriebszugehçrigkeit nicht kumulativ vor, stellt sich die Frage, ob es aus-
reichend ist, ausnahmsweise nur auf das eine oder das andere Merkmal
abzustellen. Im Rahmen von § 99 BetrVG vertritt das BAG in st�ndiger
Rechtsprechung die so genannte Eingliederungstheorie (siehe dazu aus-
f�hrlich § 21 Rn 7, 12ff.). Danach kommt es nicht auf die Begr�ndung eines
Vertrags(Arbeits-)verh�ltnisses an, sondern allein auf die Eingliederung in
die Betriebsorganisation. Ob dies auch f�r die Wahlberechtigung nach § 7
S. 1 BetrVG ausreichend ist, hat das BAG – soweit ersichtlich – noch nicht
entschieden. Die betriebsverfassungsrechtliche Literatur ist uneinheitlich.5
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1 Zur Betriebsverfassungsreform 2001 konnten sich die Gewerkschaften insoweit nicht durch-
setzen.

2 St�ndige Rspr.; vgl. BAG 16. 4. 2003 – 7 ABR 53/02 – AP Nr. 1 zu § 9 BetrVG 1972.
3 Richardi/Th�sing, § 7 Rn 13.
4 BAG 11. 4. 1958 – 1 ABR 2/57 – AP Nr. 1 zu § 6 BetrVG; ferner Richardi/Th�sing, § 7 Rn 26f.
5 Siehe die Nachweise bei Richardi/Th�sing, § 7 Rn 5ff.; ferner Fitting u. a., § 7 Rn 16ff.



Nach richtiger Ansicht kommt es maßgeblich auf die tats�chliche Einglie-
derung in die Betriebsabl�ufe an. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die
Wahlberechtigung gegeben. Der Gesetzgeber hat dies durch den neuen S. 2
in § 7 BetrVG anerkannt.6

2. Wahlberechtigung nach § 7 S. 2 BetrVG

9Durch das Betriebsverfassungsreformgesetz 2001 wurde die Regelung des
§ 7 BetrVG um S. 2 erweitert. Hiernach sind auch solche Arbeitnehmer
wahlberechtigt, die dem Arbeitgeber zur Arbeitsleistung �berlassen und
l�nger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. Erfasst werden von
§ 7 S. 2 BetrVG die im Betrieb t�tigen Leiharbeitnehmer. Dies gilt unabh�n-
gig davon, ob die �berlassung in Form der gewerbsm�ßigen, der nicht
gewerbsm�ßigen Arbeitnehmer�berlassung oder der Konzernleihe im
Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 2 A�G erfolgt.7

Leiharbeitnehmer bleiben damit w�hrend der Dauer ihrer �berlassung
Arbeitnehmer des Verleiherbetriebs (§ 14 Abs. 1 A�G), sind aber zus�tzlich
berechtigt, auch im Betrieb des Entleihers an der Wahl des Betriebsrats teil-
zunehmen. Ihr Wahlrecht besteht vom ersten Tag der �berlassung an, wenn
feststeht, dass sie l�nger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden sol-
len.8 Unterbrechungen sind unbeachtlich, wenn zwischen den einzelnen
Besch�ftigungszeiten ein sachlicher Zusammenhang besteht.9 Im Geltungs-
bereich der Betriebsverfassung gilt der Grundsatz „Leiharbeitnehmer w�h-
len, aber z�hlen nicht“.10

3. Wahlrecht besonderer Besch�ftigungsgruppen

10Zur Wahlberechtigung bestimmter Besch�ftigungsgruppen gilt Folgendes:

n Altersteilzeit

11Da Arbeitnehmer, die sich innerhalb des Blockmodells in der zweiten
H�lfte (Freistellungsphase) der Altersteilzeit befinden, nicht mehr in den
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6 Richardi/Th�sing, § 7 Rn 5; M�nchArbR/Joost, § 216 Rn 43; DKK/Schneider/Homburg, § 7
Rn 5ff.; a. A. Wlotzke/Preis/Kreft/Wlotzke, § 7 Rn 10; Fitting u. a., § 7 Rn 37ff.

7 ErfK/Koch, § 7 Rn 6; Fitting u. a., § 7 Rn 39ff., 46; Richardi/Th�sing, § 7 Rn 11; GK/Kreutz/
Raab, § 7 Rn 66f.; vgl. auch BAG 10. 3. 2004 – 7 ABR 49/03 – AP Nr. 8 zu § 7 BetrVG 1972.

8 BT-Drucks 14/5741 S. 36.
9 ErfK/Koch, § 7 Rn 6; Fitting u. a., § 7 Rn 65; �hnlich Richardi/Th�sing, § 7 Rn 10.

10 Vgl. BAG 16. 4. 2003 – 7 ABR 53/02 – DB 2003, 2128.



Betrieb zur�ckkehren, endet ihre Betriebszugehçrigkeit mit dem Eintritt in
die Freistellungsphase.11 Sie verf�gen insofern �ber kein aktives Wahl-
recht.

n Aushilfskr�fte

12 Aushilfsarbeitnehmer, die in den Betrieb eingegliedert und vollj�hrig sind,
sind zur Wahl des Betriebsrats berechtigt.12

n Ausl�ndische Arbeitnehmer

13 An der Wahl des Betriebsrats kçnnen auch ausl�ndische Arbeitnehmer teil-
nehmen. Auf die Staatsangehçrigkeit des Arbeitnehmers kommt es nicht
an. Wahlberechtigt sind auch solche Arbeitnehmer, die �ber keine ausrei-
chenden Deutschkenntnisse verf�gen.13

n Außerhalb des Betriebs besch�ftigte Arbeitnehmer

14 Wird ein Arbeitnehmer außerhalb des Betriebs besch�ftigt, kommt es im
Hinblick auf die Wahlberechtigung darauf an, ob er in den Betrieb einge-
gliedert ist (siehe § 1 Rn 16). Da der Betriebsbegriff nicht r�umlich, sondern
funktional (siehe § 1 Rn 35) zu verstehen ist, ist die Frage der Betriebszuge-
hçrigkeit anhand der allgemeinen Kriterien zu beurteilen. Wird ein Arbeit-
nehmer im Ausland eingesetzt, kommt es darauf an, ob der Betrieb auf das
Arbeitsverh�ltnis ausstrahlt (vgl. § 1 Rn 8f.).

n Auszubildende

15 Das aktive Wahlrecht kommt grunds�tzlich auch den zur Berufsausbildung
Besch�ftigten zu. Bei ihnen handelt es sich gem�ß § 5 Abs. 1 BetrVG um
Arbeitnehmer im Sinne der Betriebsverfassung. Eine Wahlberechtigung
besteht nur dann nicht, wenn die Auszubildenden in einem Betrieb einge-
setzt werden, der allein oder haupts�chlich darauf ausgerichtet ist, berufs-
praktische Ausbildung zu vermitteln.14
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11 BAG 16. 4. 2003 – 7 ABR 53/02 – DB 2003, 2128; LAG N�rnberg 16. 2. 2006 – 2 TaBV 9/06 –
NZA-RR 2006, 358.

12 Fitting u. a., § 7 Rn 28.
13 Fitting u. a., § 7 Rn 88.
14 BAG 13. 6. 2007 – 7 ABR 44/06 – juris; LAG Schleswig-Holstein 23. 3. 2006 – 4 TaBV 44/05

(n.v.).



Ob die Auszubildenden eines Betriebs an der Wahl des Betriebsrats teil-
nehmen kçnnen, h�ngt von ihrem Alter ab. Minderj�hrige Arbeitnehmer
(sog. jugendliche Arbeitnehmer) kçnnen unter den Voraussetzungen der
§§ 60ff. BetrVG an der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung
teilnehmen. Die Auszubildenden, die zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Le-
bensjahr, aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kçnnen
sowohl an der Wahl des Betriebsrats, als auch an der Wahl der Jugend-
und Auszubildendenvertretung teilnehmen.

n ABM-Kr�fte

16Besch�ftigte in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sind grunds�tzlich
Arbeitnehmer im Sinne des § 5 Abs. 1 BetrVG und deshalb f�r die Wahl
des Betriebsrats nach § 7 S. 1 BetrVG wahlberechtigt. In der Regel stehen
sie in einem Arbeitsverh�ltnis zum Arbeitgeber und sind in dessen
Betriebsorganisation eingegliedert.15 Nur im Einzelfall handelt es sich um
freie Mitarbeiter.

n Befristet Besch�ftigte

17Das aktive Wahlrecht ist von der Dauer des Arbeitsverh�ltnisses unabh�n-
gig. Sofern es sich bei dem Besch�ftigten nach den allgemeinen Kriterien
des § 5 BetrVG um einen Arbeitnehmer handelt und der Arbeitnehmer
zum Zeitpunkt der Wahl dem Betrieb im Sinne des § 7 BetrVG angehçrt,
ist er wahlberechtigt.

n 1-Euro-Jobber

18Arbeitslose, die auf Grundlage des § 16 Abs. 3 SGB II gegen eine Entsch�di-
gung von 1 bis 2 EUR pro Arbeitsstunde in einem Betrieb besch�ftigt wer-
den, sind keine Arbeitnehmer dieses Betriebs. Die Vorschrift des § 16
Abs. 3 S. 2 SGB II bestimmt ausdr�cklich, dass durch die T�tigkeit dieser
Besch�ftigten kein Arbeitsverh�ltnis begr�ndet wird. Dennoch sind diese
Arbeitnehmer in die Betriebsabl�ufe eingegliedert.16 Die tats�chliche Ein-
gliederung (siehe § 1 Rn 16) ist aber ausnahmsweise auch f�r das Wahlrecht
im Rahmen der Betriebsverfassung maßgeblich (siehe Rn 8). Der Betriebsrat
muss deshalb nicht nur der mit der Eingliederung verbundenen Einstellung
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15 BAG 13. 10. 2004 – 7 ABR 6/04 – NZA 2005, 480.
16 Vgl. hierzu Engels, NZA 2007, 8 ff.



von 1-Euro-Jobbern zustimmen (siehe dazu § 21 Rn 17), sondern diese
1-Euro-Jobber sind auch zu den Betriebsratswahlen wahlberechtigt.17

n Franchisenehmer

19 Franchisenehmer, die berechtigt sind, Waren oder Dienstleistungen unter
der Verwendung von Warenzeichen, Namen, Ausstattung oder der tech-
nischen und gewerblichen Erfahrungen des Franchisegebers zu vertreiben,
sind keine Arbeitnehmer, sondern selbst�ndige Unternehmer.18 Insofern
verf�gen sie �ber kein aktives Wahlrecht.

n Freie Mitarbeiter

20 Da es sich bei freien Mitarbeitern um keine Arbeitnehmer im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes handelt, sind sie nicht berechtigt, an der Wahl
des Betriebsrats teilzunehmen. Dies gilt nicht f�r so genannte „Scheinselb-
st�ndige“.

n Fremdfirmenbesch�ftigte

21 Im Gegensatz zu Leiharbeitnehmern werden Fremdarbeitnehmer, gleichg�l-
tig wie lange sie im Betrieb besch�ftigt werden, von der Regelung des § 7
S. 2 BetrVG nicht erfasst. Da ihr Arbeitsverh�ltnis nicht durch eine Auf-
spaltung von Arbeitgeberfunktionen gekennzeichnet ist, kçnnen sie einen
Betriebsrat allein in ihrem Stammbetrieb w�hlen.19

n Gek�ndigte Arbeitnehmer

22 Bei einer ordentlichen K�ndigung des Arbeitsverh�ltnisses verbleibt dem
Arbeitnehmer das aktive Wahlrecht bis zum Ablauf der K�ndigungsfrist.
Nach Ablauf der K�ndigungsfrist kann der Arbeitnehmer an der Betriebs-
ratswahl teilnehmen, wenn er aufgrund eines Weiterbesch�ftigungsan-
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17 Streitig, wie hier wohl Richardi/Th�sing, § 7 Rn 5; DKK/Schneider/Homburg, § 7 Rn 11;
M�nchArbR/Joost, § 216 Rn 43; a. A. Hessisches LAG 23. 5. 2006 – 9 TaBVGa 81/06 (n.v.);
Wlotzke/Preis/Kreft/Wlotzke, § 7 Rn 10.

18 Giesler/Nausch�tt/Giesler, Franchiserecht, Kapitel 10 Rn 53ff.
19 BAG 18. 1. 1989 – 7 ABR 21/88 – AP Nr. 1 zu § 9 BetrVG 1972.



spruchs im Betrieb weiterhin besch�ftigt wird.20 Die bloße Erhebung einer
K�ndigungsschutzklage reicht daher nicht aus.

Hat der Arbeitgeber eine außerordentliche K�ndigung ausgesprochen,
endet das aktive Wahlrecht mit dem Zugang der K�ndigungserkl�rung,
sofern der Arbeitnehmer nicht aufgrund eines Weiterbesch�ftigungs-
anspruchs im Betrieb weiter arbeitet.21 Ist von der K�ndigung ein Betriebs-
ratsmitglied betroffen, endet das Wahlrecht mit der Erteilung der Zustim-
mung durch den Betriebsrat oder des Arbeitsgerichts nach § 103 BetrVG
(vgl. § 8 Rn 15ff.).

n Heimarbeitnehmer

23Heimarbeitnehmer, die in der Hauptsache f�r den Betrieb arbeiten, gehçren
gem�ß § 5 Abs. 1 S. 2 BetrVG zu den betrieblichen Arbeitnehmern mit akti-
vem Wahlrecht, wenn sie die weiteren Voraussetzungen des § 5 BetrVG
erf�llen und in den Betrieb eingegliedert sind.

n Personalgestellung / Gestellungsvertr�ge / Betriebsf�hrung

24Bei einer so genannten Personalgestellung verpflichtet sich ein Arbeitgeber,
einem anderen Unternehmen f�r die Verfolgung des Betriebszwecks erfor-
derliche Personen zur Verf�gung zu stellen. Die zur Verf�gung gestellten
Arbeitnehmer werden lediglich gestellt, begr�nden aber kein Arbeitsver-
h�ltnis zu dem letzteren Betriebsinhaber. Der Betriebsinhaber erh�lt regel-
m�ßig die Weisungsrechte und das Direktionsrecht �bertragen. Soweit
diese Voraussetzungen erf�llt sind, werden die gestellten Arbeitnehmer
grunds�tzlich bei dem Betriebsinhaber eingegliedert. Sie sind damit zu
den Wahlen des dortigen Betriebsrats wahlberechtigt.22 Bei der Betriebsf�h-
rung ist danach zu unterscheiden, ob die Betriebsf�hrung mit gestellten
Arbeitnehmern durchgef�hrt wird oder aber nur der Betrieb mit den eige-
nen Arbeitnehmern des Betriebsinhabers gef�hrt wird. Im letzteren Fall
sind die Arbeitnehmer des Betriebsf�hrers nicht auch zu den Betriebsrats-
wahlen des Betriebsinhabers wahlberechtigt.
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20 LAG Hamm – 10 TaBV 53/02 – NZA-RR 2003, 480; DKK/Schneider/Homburg, § 7 Rn 13; Fit-
ting u. a., § 7 Rn 33; Richardi/Th�sing, § 7 Rn 39ff.; vgl. auch BAG 10. 11. 2004 – 7 ABR 12/04
– NZA 2005, 707.

21 BAG 14. 5. 1997 – 7 ABR 26/96 – AP Nr. 6 zu § 8 BetrVG 1972.
22 Vgl. z. B. Fitting u. a., § 7 Rn 50; Richardi/Th�sing, § 7 Rn 12.



n Praktikanten, Volont�re und studentische Aushilfen

25 Etwaige im Betrieb eingesetzte Praktikanten, Volont�re und studentische
Aushilfen sind zur Wahl des Betriebsrats berechtigt, wenn sie in einem
arbeitsvertraglichen Verh�ltnis zum Betriebsinhaber stehen und in den
Betrieb eingegliedert sind.23

n Ruhende Arbeitsverh�ltnisse

26 Arbeitnehmer, deren Arbeitsverh�ltnis ruht, kçnnen an der Wahl des
Betriebsrats teilnehmen.24 Ein ruhendes Arbeitsverh�ltnis besteht bei kran-
ken Arbeitnehmern, Arbeitnehmern, die sich im Urlaub befinden, Arbeit-
nehmern in Mutterschutz und Elternzeit, Arbeitnehmern, die von einer
Kurzarbeit Null betroffen sind, Arbeitnehmern, die zum Zivildienst,
Grundwehrdienst, Zivil- oder Katastrophenschutz herangezogen sind, so-
wie bei einem zum Gesch�ftsf�hrer ernannten Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverh�ltnis nicht aufgehoben wurde.25

n Teilzeitbesch�ftigte

27 Das aktive Wahlrecht eines Arbeitnehmers h�ngt nicht vom zeitlichen
Umfang seiner Arbeitsleistung ab. Sofern die allgemeinen Voraussetzungen
des § 5 BetrVG vorliegen und der Besch�ftigte in die betriebliche Organisa-
tion eingegliedert ist, kann er an der Wahl des Betriebsrats teilnehmen. Dies
gilt f�r alle Teilzeitbesch�ftigten und auch geringf�gige Besch�ftigungsver-
h�ltnisse.

n Verurteilte Arbeitnehmer

28 An der Wahl des Betriebsrats kçnnen auch solche Arbeitnehmer teilneh-
men, denen das Wahlrecht in çffentlichen Angelegenheiten gem�ß § 45
Abs. 5 StGB aberkannt wurde. Die Verurteilung hat auf die Teilnahme an
einer Betriebsratswahl keinen Einfluss, da es sich nicht um eine çffentliche
Wahl handelt.26
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§ 2 Wahl des Betriebsrats

23 DKK/Schneider/Homburg, § 7 Rn 15; vgl. auch BAG 12. 11. 2008 – 7 ABR 73/07 – juris.
24 H. M.; vgl. DKK/Schneider/Homburg, § 7 Rn 12; ErfK/Koch, § 7 Rn 3; Fitting u. a., § 7

Rn 29ff.; Richardi/Th�sing, § 7 Rn 42ff., 49.
25 Fitting u. a., § 7 Rn 29ff.
26 ErfK/Koch, § 7 Rn 8; Fitting u. a., § 7 Rn 91; Richardi/Th�sing, § 7 Rn 53.
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